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SPRUCH 

Handle gut und anständig, weniger anderen zu gefallen, eher um 

deine eigene Achtung nicht zu verscherzen.  

Adolph Freiherr Knigge; 1752 – 1796, deutscher Schriftsteller 

Was Sie interessieren kann:  

 
 
Arbeitsrecht  

Androhung einer Krankschreibung recht-
fertigt Kündigung 

 

Die Pflichtwidrigkeit der Ankündigung einer Krankschreibung 

bei objektiv nicht bestehender Erkrankung im Zeitpunkt der An-

kündigung liegt in erster Linie darin, dass der Arbeitnehmer mit 

einer solchen Erklärung zum Ausdruck bringt, dass er notfalls 

bereit ist, seine Rechte aus dem Entgeltfortzahlungsrecht zu 

missbrauchen, um sich einen unberechtigten Vorteil zu ver-

schaffen. Durch die Pflichtverletzung wird das Vertrauen des 

Arbeitgebers in die Redlichkeit und Loyalität des Arbeitnehmers 

in schwerwiegender Weise beeinträchtigt, sodass in einer sol-

chen Erklärung regelmäßig auch ohne vorausgehende Abmah-

nung ein die außerordentliche Kündigung an sich rechtfertigen-

der verhaltensbedingter Grund zur Kündigung liegt.  

 

 

 

 
 



 

Da der wichtige Grund zur Kündigung in der ausdrücklich oder 

konkludent erklärten Bereitschaft des Arbeitnehmers zu sehen 

ist, sich die begehrte Freistellung notfalls durch eine in Wahr-

heit nicht vorliegende Arbeitsunfähigkeit zu verschaffen, 

kommt es nicht mehr darauf an, ob der Arbeitnehmer später 

(zufällig) tatsächlich erkrankt oder nicht. 

 

 
Familienrecht/Erbrecht 

Schenkung von den Schwiegereltern bei 
einer Scheidung 
 
Viele Eltern schenken ihrem Kind und dessen Ehepartner Geld 
oder übertragen ihnen Grundbesitz. Aber was passiert, wenn 
die Ehe auseinandergeht? Darf dann der geschiedene Ehepart-
ner das „Geschenk“ behalten?  
 
In einem solchen Fall hatte das Oberlandesgericht Oldenburg 
(OLG) am 14.10.2020 zu entscheiden: Eine Frau hatte ihrer 
Tochter und deren Mann 2013 eine Eigentumswohnung ge-
schenkt. Die Beiden bewohnten die Wohnung nicht selbst, son-
dern vermieteten sie. 2015 kam es zur Trennung, 2017 zur 
Scheidung der Eheleute. Die Mutter verlangte nun vom Schwie-
gersohn 37.600 € und argumentierte, es läge ein sog. „Wegfall 
der Geschäftsgrundlage“ vor. Der Grund für die Schenkung war 
die Förderung der Ehe zwischen ihrer Tochter und dem Ehe-
mann gewesen. Ihre Erwartung, dass die Ehe Bestand haben 
wird, hat sich nicht erfüllt. Sie könnte daher den Wert der 
Schenkung − abzüglich eines Abschlages für die Zeit, die die 
Ehe noch bestanden hat − herausverlangen.  
 
Nach Auffassung der OLG-Richter liegt hier kein sog. „Wegfall 
der Geschäftsgrundlage“ vor und der ehemalige Schwiegersohn 
schuldete daher keine Rückzahlung. Es hatte sich um eine 
Schenkung gehandelt, deren Rechtsnatur es nun einmal ist, 
dass keine Gegenleistung geschuldet wird und dass sie grund-
sätzlich nur bei einer schweren Verfehlung des Beschenkten 
gegen den Schenker zurückgefordert werden kann.   
 
 
 



 
Etwas anderes könnte bei der Übertragung einer Immobilie an 
das Kind und Schwiegerkind als Familienheim gelten. In einem 
solchen Falle einer zur Selbstnutzung geschenkten Immobilie 
besteht ein direkter Zusammenhang mit der Fortsetzung der 
ehelichen Lebensgemeinschaft, sodass unter Umständen beim 
Scheitern der Ehe eine Rückforderung in Frage kommt. Im vor-
liegenden Fall aber war die Immobilie als Renditeobjekt ge-
schenkt und genutzt worden. 
 

 

Sonstiges 

Kündigung von Online-Verträgen auch per 
Brief 
 
Nach einem Urteil des Landgerichts Hamburg vom 29.4.2021 
dürfen Unternehmen ihren Kunden nicht vorschreiben, dass sie 
bei Online-Verträgen ausschließlich auf elektronischem Weg 
kommunizieren dürfen. Es ist unzulässig, eine Kündigung oder 
einen Widerruf des Vertrags per Brief auszuschließen. Auch 
eine Entgeltklausel für die Nutzung des Postweges ist demnach 
unwirksam. 

 

 

 

 

 


